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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §16 Abs1 Z6;

Rechtssatz

§ 16 Abs 1 Z 6 EStG 1972 tri6t nur eine, in Form einer Zwangspauschalierung getro6ene Sonderregelung für

Mehraufwendungen, die dadurch entstehen, daß anstelle der Massenbeförderungsmittel ein eigenes Kraftfahrzeug für

Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte benutzt wird. Ansonsten sind für Aufwendungen für Fahrten zwischen

Wohnung und Arbeitsstätte die allgemein für Werbungskosten geltenden Grundsätze zu beachten, wonach nur die der

Höhe nach angemessenen Kosten für Massenbeförderungsmittel als >ktive Fahrtkosten anerkannt werden können. Es

ist daher Sache des Abgabep?ichtigen, die >ktiven Fahrtkosten für Massenbeförderungsmittel darzulegen (Hinweis E

30.5.1984, 82/13/0243).
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